
Beitragssatzung 

der 

Studierendenschaft der Hochschule Reutlingen 

vom 3. Dezember 2018 

Auf Grund von §§ 65a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Ja-
nuar 2005 (GBI. S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. März 2018 (GBI. S. 
85), sowie des § 30 Abs. 2 der Organisationssatzung der Studierendenschaft der Hochschule 
Reutlingen vom 26.03.2013 hat das Studierendenparlament am 12.12.2018 die nachstehende 
Beitragssatzung beschlossen, auf Grund einer Beitragsanpassung durch den Beschluss des Stu-
dierendenparlaments vom 18.07.2018. 

Das Präsidium der Hochschule Reutlingen hat die Beitragssatzung mit Schreiben vom 
03.12.2018, gemäß § 65b Abs. 6 S. 3 des Landeshochschulgesetzes genehmigt.  

Präambel 

Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form ver-
wendet. Es können alle Amts-, Status- und Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in der 
männlichen Sprachform verwendet werden, in der entsprechenden weiblichen Sprachform ge-
führt werden.  

§ 1 Beitragszweck

Die Verfasste Studierendenschaft (Studierendenschaft) der Hochschule Reutlingen nimmt als 
eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts und Gliedkörperschaft der Hochschule 
Reutlingen unbeschadet der Zuständigkeiten der Hochschule und des Studierendenwerks Tübin-
gen Hohenheim Aufgaben nach § 65 Abs. 2 LHG wahr. Um ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen zu 
können, erhebt die Studierendenschaft gemäß § 65a Abs. 5 Sätze 2 bis 5 LHG unter Berücksich-
tigung sozialer Belange von ihren Mitgliedern Beiträge nach Maßgabe dieser Beitragssatzung. 

§ 2 Beitragspflicht

Die Studierendenschaft der Hochschule erhebt zur Erfüllung ihrer Aufgaben von allen immatriku-
lierten Studierenden (§ 60 Abs. 1 S. 1 LHG) einen Studierendenschaftsbeitrag. Der Beitragspflicht 
unterliegen auch die vom Studium beurlaubten Studierenden. 
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